
Kreis W Blatt
— für den Landkreis Großes Werder —

Nr. 5V Neuteich, den 11. Dezember 1930

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschufses.

Nr. 1. ----------------
Geschäftssonntag und Ladenschlutz vor 

Weihnachten.
Aufgrund des Gesetzes zur einheitlichen Durchfüh

rung des 6-Uhr-Ladenschlusses vom 16. 7. 1923 bezw. 
25. 9. 1925 wird genehmigt, daß die offenen Ver
kaufsgeschäfte im Gebiet der Freien Stadt Danzig 
am 1«., 17., 18., 19., 20., 22. und 23. Dezember 1930 > 

bis 19 Uhr 
offen gehalten werden können. Die achtstündige Ar
beitszeit darf nicht überschritten werden.

Ferner wird aufgrund des Gesetzes über die Sonn
tagsruhe im Handelsgewerbe vom 16. 7. 1923 

für Sonntag, ben 14. Dezember 1930 
eine Geschäftszeit von 13 bis 18 Uhr zugelassen. Für 
die Geschäfte, die bereits an 4 Sonntagen im Jahre 
1930 einen Geschäftsverkehr gehabt haben, gilt die 
Ausnahmegenehmigung für diesen Sonntag nicht.

Danzig, den 6. Dezember 1930.
Der Senat der Freien Stadt Danzig. 

gez. Unterschriften.

Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich um orts
übliche Bekanntgabe.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 2. ----------------
Feuerlöschwesen.

Nach den Bestimmungen der im Kreisblatt Nr. 44 
für 1929 zuletzt abgedruckten Polizeiverordnung be
treffend die Regelung des Feuerlöschwesens in den 
ländlichen Ortschaften des Kreises Gr. Werder hat die 
Gemeindebehörde alljährlich für die Feuerlöschdienst- 
pflichtigen und die Gespanne eine Einteilung für die 
einzelnen Zwecke des Feuerlöschdienstes, insbesondere 
auch für die auswärtige Feuerlöschhilfe zu treffen, über 
welche jeder einzelne in genügender Weise zu unter
richten ist.

Diese Bestimmungen sind vielfach nicht genügend 
beachtet.

Ich weise die Herren Gemeindevorsteher hierdurch 
an, die obige Einteilung, soweit sie für das Jahr 1931 
noch nicht getroffen sein sollte, schleunigst vorzunehmen 
und auch für die genügende Unterweisung der Feuer- 
löschdienstpflichtigen Sorge zu tragen.

Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich, für die genaue 
Durchführung der Feuerpolizeiverordnung Sorge zu 
tragen und mir nötigenfalls zu berichten.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 2a. ----------------
Vertretung der Gemeindevorsteher im 

Schulvorstande
Nach 8 1 Ziff. 2 der Dienstanweisung für die Schul- 

vorstände der ländlichen Volksschulen vom 28. 7. 1930 
- Kreisblatt Nr. 36 — sind die Gemeindevorsteher 

der zu einer Schule gehörigen politischen Gemeinden 
Mitglieder des Schulvorstandes und zwar ohne weite
res kraft ihres Amtes. Ich weise in diesem Zusammen

hangs darauf hin, daß auch im Schulvorstande die Ver
tretung der Gemeindevorsteher durch einen der gemäß 
8 74 Abs. 2 der Landgemeindeordnung vom 3. 7. 189l 
vorgesehenen Schöffen erfolgt.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1930.
Der Landrat.

Nr. 3. ----------------
Kreishundesteuer.

Die mit der Abführung der Kreishundesteuer für 
das II. Steucrhalbjahr säumigen Herren Gemeinde
vorsteher werden ersucht, die Zahlung

spätestens bis zum 2«. d. Mts.
an die Kreiskommunalkasse hierselbst zu leisten.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1930.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsses.

Nr. 4. ----------------
Berichtigung.

In der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1930 
(Kreisblatt Nr. 49) betr. Wahl der Vertreter zur 
Genossenschaftsversammlung der Landw. Verufsgenos- 
senschaft Freie Stadt Danzig soll es nicht Sonnabend, 
den 17. Januar 1930, sondern

Sonnabend, den 17. Januar 1931
heißen.

Tiegenhof, den 5. Dezember 1930.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder 

als Sektionsvorstand der Landw.
Berufsgeuossenschaft.

Nr. 4s. ----------------
Kreistagsitzung.

Am
Montag, den 22. Dezember 1930, vorm. 10^ Uhr 

findet im Saale des Kreishauses hierselbst eine Sitzung 
des Kreistages statt.

Der Zutritt zum Zuhörerraum steht nur den Inha
bern von Eintrittskarten offen. Dieselben sind von den 
Herren Kreistagsabgeordneten zu erhalten.

Tiegenhof, den 5. Dezember 1930.
Der Landrpt des Kreises Gr. Werder.

Nr. 5. )--------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbe

sitzer Gustav Enß in Brodsack-Ausbau und Gebr. 
Froese in Gr. Mausdorf die Maul- und Klauen
seuche amtstierärztlich festgestellt ist, werden Sperr
gebiete, bestehend aus:
1 .) dem geschlossenen Dorf Brodsack mit sämtlichen Aus

bauten und den Gehöften von Gerhard und Gustav 
Enß in Marienau-Ausbau,

2 .) dem geschlossenen Dorf Gr. Mausdorf mit sämt
lichen Ausbauten und dem Gehöft des Jakob Rei
mer in Lindenau-Ausbau,

gebildet.
8 2-

Auf die Sperrgebiete sowie das Schutzgebiet findet 
! die viehseuchenpolizeiliche Anordnung des Herrn Re- 



!48 —
gierungs-Präsidenten vom 18. April 1914 — abge
druckt im Kreisblatt Nr. 40 von 1930 — Anwendung.

8 3-
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt nnt so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30— bis zu 6 000.— Gulden, im 
übrigen auf Grund des 8 76 Ziff. 1 a. a.O. bis zu 
300 Gulden oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 5a. ----------------
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Manl- und Klauenseuche wird 
auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchengesetzes vom 
26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) folgendes 
bestimmt:

8 1-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Guts

besitzerin Frau Zimmermann-Tragheim, des 
Gutsbesitzers Flindt-Lindenau und des Hofbe 
sitzers Erich Dück-Einlage a./N. die Maul- uno 
Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt ist, werde:: 
Sperrgebiete, bestehend aus 
1.) der Gemeinde Tragheim,
2.) der Gemeinde Lindenau mit sämtlichen Ausbauten, 
3.) der ganzen Gemeinde Einlage a./N. und dem Ge

höft des Besitzers Schiente in Zeyer-Ausbau (in 
Erweiterung meiner viehseuchenpolizeilichen Anord
nung vom 26. November d. Js. — Kreisblatt Nr 
48)

gebildet.
8 2.

Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche 
Anordnung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 
18. April 1914 — abgedruckt im Kreisblatt Nr. 40 
von 1930 — Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden 
gemäß 8 74 Abs. 1 Nr. 3 des Viehseuchengesetzes vom 
26. 6. 1909 mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit 
Geldstrafe von 30.— bis zu 6000.— Gulden, im übri
gen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 
Gulden oder mit Hast bestraft.

Tiegenhof, den 9. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 6. ----------------
Maul- und Klauenseuche.

In dem durch meine viehseuchenpolizeiliche Anord
nung vom 8. 11. d. Js. — Kreisblatt Nr. 46 — we
gen Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirk, be
stehend aus der Gemeinde Grenzdorf Ä, soweit der 
hiesige Kreis in Frage kommt, ist ferner unter dem 
Klauenviehbestande des Hofbesitzers Eduard Schulz 
in Grenzdorf B Maul- und Klauenseuche amtstier
ärztlich festgestellt worden.

Eine Veränderung des Sperrbezirks findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
Der Lanbrat.

Nr. 7. ----------------
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des 
Käsereibesitzers Andörsch in Schöneberg ist erlo
schen.

'Tiegenhof, den 8. Dezember 1930.
___________________Der Lanbrat.___________________

Bekanntmachungen anderer Behörden
Bekanntmachung.

Nachdem das Schöpfwerk für den Unterdeichverband 
Linau fertiggestellt ist, wird die durch meine Bekannt

machung vom 15. Mai v. Js. für die Dauer der Bau
zeit erfolgte Sperrung des öffentlichen Weges auf der 
Deichkrone in Kalteherberge hiermit aufgehoben.

Tiegenhof, den 2. Dezember 1930.
Der Deichhauptmann.

F. Döhring.

Viehzählung im Dezember 1930.
Auf Grund des Gesetzes über die Vornahme regel

mäßiger Erhebungen im Bereiche der Landwirtschaft 
vom 13. März 1925 findet im Dezember im Gebiete 
der Freien Stadt Danzig die diesjährige Viehzählung 
nach dem Stande vom 1. Dezember 1930 statt. Die 
Erhebung erfolgt mittels Sammellisten durch von den 
Ortsbehörden beauftragte Zähler (in den Stadtgemein
den Danzig und Zoppot, sowie in der Landgemeinde 
Ohra durch Revierpolizeibeamte).

Viehhalter und Bienenzüchter, deren Vieh und Bie
nenvölker (nicht Stöcke oder Beuten) bis zum 15. De
zember nicht gezählt sind, haben dies unverzüglich ih
rer Ortsbehörde (ihrer Revierpolizei) anzuzeigen. Ge
meindevorstände, denen die Vordrucke sür die Zählung 
nicht bis zum 12. Dezember zugegangen sind, haben 
die erforderlichen Zählpapiere umgehend von uns an- 
zufordern.

Danzig, den 6. Dezember 1930.
Das Statistische Lanbesamt.

Bekanntmachung.
Gemäß 8 26 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 

vom 27. 6. 1930 (Ges. Bl. S. 147) ist die Aufnahme 
einer Arbeit ab 1. 10. 1930, soweit sich das Ar-, 
beitsverhältnis über die Dauer eines Tages hinaus 
erstreckt, nur mit schriftlicher Genehmigung des Lan
desarbeitsamtes zulässig. Diese Bestimmung erstreckt 
sich nur auf Arbeitsplätze bei Arbeitnehmern, die der 
Kranken- oder Angestelltenversicherung unterliegen. Zu
widerhandlungen sind strafbar. .

Gemäß 8 46 des vorgenannten Gesetzes hat jeder 
Arbeitgeber für die am 30. 9. 30 in Stellung be
findlichen Arbeitnehmer, die nach 8 26 vorgeschr'iebene 
Genehmigung des Landesarbeitsamtes bis zum 31. 12. 
1930 einzuholen.

Die Einholung der Genehmigung für die am 30. 
9. 30 in Arbeit befindlichen Arbeitnehmer erfolgt auf 
Grund von Sammellisten. Die hierfür vorgesehenen 
Vordrucke können persönlich, fernmündlich und schrift
lich bei der Hauptstelle, den Nebenstellen und Stütz
punkten des Landesarbeitsamtes angefordert werden.

Es wird besonders daraus aufmerksam gemacht, daß 
die einzureichenden Antragsformulare Urkunden im 
Sinne des Strafgesetzbuches sind, bei deren unrichtiger 
Ausfüllung Strafverfolgung eintritt.

Lanvesarbeitsamt der Freien Stadt Danzig.

Einstellung ausländischer Wanderarbeiter. 
(Saisonarbeiter) im Jahre 1931.

Nach 8 48 des GesetzeD über Arbeitsvermittlung vom 
27. 6. 30 (Gesetzblatt 147 ff.) sind die in dem Gesetz 
über die Beschäftigung ausländischer Wanderarbeiter 
in der Landwirtschaft vom 29. 10 29 (Gesetzblatt 139) 
nebst Ausführungsbestimmungen (Staatsanzeiger Nr. 
84) den öffentlichen Arbeitsnachweisen und ihren Or
ganen zugewiesenen Aufgaben auf das Landesarbeits
amt übergegangen.

Nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. 10. 
29 muß derjenige Arbeitgeber, der ausländische Wan
derarbeiter einstellen will, vorher die Genehmigung 
des Landesarbeitsamtes in Danzig, Altstädt. Graben 
Nr. 51—52, (Tel. Nr. 279 41) einholen.

Die Anträge auf Genehmigung nach diesem Gesetz sind 
bei den Herren Amtsvorstehern zur Beifügung der er
forderlichen Bescheinigung (8 8 Abs. 3 des Gesetzes) 
bis zum 15. 12. 1930 einzureichen.

Nach 8 8 a. a. O. hat die Bescheinigung zu enthal
ten, daß — unter Beachtung der in 8 2 des Gesetzes 
aufgestellten Grundsätze — die Anzahl der ausländi- 
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schon Wanderarbeiter als angemessen für den Betrieb 
des Antragstellers bestätigt wird.

Die Herren Amtsvorsteher werden ersucht, die bei 
ihnen eingehenden Anträge sorgfältig zu prüfen, in 
eine Nachweisung nach dem in den Kreisblättern am 
21. bezw. 22. bezw. 26. 11. 1929 veröffentlichten 
Muster einzutragen und dem Landesarbeitsamt diese 
mit den bescheinigten Einzelanträgen (8 7 der Ausfüh
rungsbestimmungen) bis spätestens 20. Dezember 1930 
einzureichen.

Formulare für diese Muster können auch von der 
Firma A. Müller vormals Wedel'sche Hofbuchdruckerei 
Danzig, Jopengasse 8, bezogen werden.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Danzig, den 2. Dezember 1930.

Landesarbeitsamt.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf das Wahlausschreiben für die 

Neuwahl des Ausschusses der Landkrankenkasse für den 
Kreis Großes Werder vom 30. Oktober 1930 geben wir 
hiermit bekannt, daß nachstehende Wahlvorschläge zuge
lassen sind:

a. t Wahlvorschlag des Land«. Kreiswirtschafts
verbandes Grotzwerder e. V.

für die Arbeitgebervertreter
Listenvertreter: die Herren Heinrich Wiebe, Eichwalde 

und Heinrich Wiebe Parschau.
Da für die Arbeitgeberoertreter nur dieser eine Wahl

vorschlag eingegangen ist, gelten die in diesem bezeichneten 
Personen als gewählt.

Die Wahl für die Arbeitgebervertreter fällt somit 
aus.

Für die Wahl der Versichertenvertreter sind 
vier Wahlvorschläge eingegangen und von diesen drei zu
gelassen und zwar:

v I Wahlvorschlag des Deutschen Landarbeiter
verbandes Bezirk Danzig.

Listenvertreter: die Herren Wierschowski, Gnojau und 
Kolms, Danzig.

v U Wahlvorschlag des Bezirkskartells der christ
lichen Gewerkschaften Freie Stadt Danzig.

Listenvertreter: die Herren Hermann Waßmund, Danzig 
und Johann Sadowski, Damerau,

v IU Wahlvorschlag des Danziger Land- und 
Forstarbeiterverbandes

Listenvertreter: die Herren Karl Musewski, Einlage und 
Jacob Dyck, Damerau.

Der Wahlvorschlag V IV der Arbeitnehmergruppe 
des Kreiswirtschaftsverbandes Großwerder ist für un
gültig erklärt worden.

Für die Gemeinden Kalthof, Stadtfelde Damm
felde, Warnau, Kaminke und Blumstein ist ein 
15. Stimmbezirk eingerichtet worden. Wahlbe
rechtigte, die in diesen Gemeinden beschäftigt sind, 
wählen im Gemeindeamt Kalthof.

Neuteich, den 10. Dezember 1930.

Der Dorstand
der Landkrankenkasse für den Kreis 

Großes Werder.
pnslukoivskl.

Vorsitzender und Wahlleiter.

Bekanntmachung.
Ergebnis über die Wahl zum Kassenans- 
fchutz der Allgemeinen Ortskrankenkasse 

für den Kreis Großes Werder am 
30. November 1930.

») Vertreter der Versicherten.
Als gültig erklärt wurden 1394 Stimmen, die auf 

zugelassene Wahlvorschläge abgegeben worden sind, wäh
rend 400 Stimmen als ungültig erklärt werden muß
ten, weil sie mit einem der zugelassenen Wahlvor
schläge durch den Wahlvorstand nicht übereinstimmten.

Zu wählen waren 12 Vertreter der Versicherten. Ab
gegeben waren auf

Liste V 1 934 Stimmen, 
Liste V 2 46V Stimmen.

Gemäß Z 16 der Wahlordnung erfolgt die Vertei
lung der Stellen aus die zugelassenen Wahlvorschläge 
wie folgt:

Wahlvorschlag v 1 8 Vertreter, 
Wahlvorschlag v 2 4 Vertreter.

Es sind daher gewählt worden:
Liste v 1

1. Wiehler, Alfred, Geschäftsführer, Neuteich.
2. Henkel, Wilhelm, Arbeitsvermittler, Tiegenhof.
3. Weihsel, Johann, Gemeindediener, Ließau.
4. Hogenfeld, Adolf, Maurer, Schöneberg.
5. Bachus, Johann, Zimmerer, Neuteich.
6. Kruppke, Johann, Arbeiter, Tiegenhof.
7. Hohmann, Gustav, Maurer, Jungfer.
8. Prohl, Heinrich, Müller, Neuteich.

Liste V 2
9. Jochem, Peter, Zimmerer, Tiegenhagen.

10. Kühn, Hermann, Kleinbahner, Kl. Lesewitz.
11. Mayer, Johann, Zimmerer, Fürstenwerder.
12. Groth, Wilhelm, Arbeiter, Tiegenhof.

1») Vertreter der Arbeitgeber.
Zu wählen waren 6 Vertreter der Arbeitgeber.
Für die Vertreter der Arbeitgeber ist eine Wahl ohne 

Stimmabgabe gemäß 8 9 a. a. O. erfolgt.
Somit gelten als Vertreter der Arbeitgeber:
1. Schröter, August, Auktionator, Tiegenhof.
2. Albrecht, Otto, Molkereibesitzer, Neuteich.
3. Thiel, Alfred, Geschäftsführer, Tiegenhof.
4. Wenzel, Eduard, Tischlermeister, Tiegenhof.
5. Gräf, Anton, Hotelbesitzer, Neuteich.
6. Jeglin, Oskar, Drogeriebesitzer, Tiegenhof.
Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb zwei Wochen 

angefochten werden. Anfechtungen sind bei dem unter
zeichneten Vorstände oder beim Versicherungsamt in 
Tiegenhof anzubringen; das Versicherungsamt ent
scheidet.

Neuteich, den 5. Dezember 1930.

Der Vorstand 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den 

Kreis Großes Werder.

Vorsitzender und Wahlleiter.

Formularverlag
Folgende Formulare sind am Lager:

Abteilung 6.
Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzung.
Nr. 2. Bescheinigung über die Einladung zur Ge

meindesitzung.
Nr. 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Ge

meindesitzung.
Nr. 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.
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Nr. 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Er

mittelung des Unterstützungswohnsitzes.
Nr. 6. Anfrage über die Ausenthaltsverhältnisse ei

nes Hilfsbedürftigen.
Nr. 6s. Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
Nr. 6b. Rechnungen für den Landarmenverband.
Nr. 7. Bekanntmachung über die Art der Jagdver

pachtung, über die Auslegung der Pachtbedin
gungen, und über die Anberaumung des Ver
pachtungstermins.

Nr. 8. Jagdpachtbedingungen.
Nr. 9. Bietungsverhandlungen über Jagdverpachtung.
Nr. 10. Jagdpachtvertrag.
Nr. 11. Antrags- und Fragebogen auf Erwerbslosen

unterstützung.
Nr. 12. Nachweisung über Aufwendungen für Erwerbs

lose.
Nr. 12s. Zahlungsliste über Erwerbslosenunterstützung.
Nr. 12b. Meldungen der Erwerbslosen bis zum 22. je

den Monats.
Nr. 13. Antrag aus Kleinrentnerunterstützung.
Nr. 14. Nachweisung über Auswendung für Kleinrent

ner.
Nr. 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützung.
Nr. 15.
Nr. 16. Steuerzettel u. Quittungsbuch über Gemeinde

steuern.
Nr. 17. Mahnzettel.
Nr. 18. Oeffentliche Steuermahnung.
Nr. 19. Ersuchen an eine andere Gemeinde um Vor

nahme einer Zwangsvollstreckung.
Nr. 20. Pfändungsbefehl.
Nr. 21. Zustellungsurkunde.
Nr. 22. Pfändungsprotokoll.
Nr. 23. Pfändungsprotokoll b. fruchtlosem Psändungs- 

versuch.
Nr. 24. Versteigerungsprotokoll.
Nr. 25. Zahlungsverbot.
Nr. 26. Ueberweisungsbeschluß.
Nr. 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Ueberwei- 

sungsbeschlusses an den Schuldner.
Nr. 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den 

Zustellungstag des Zahlungsverbotes.
Nr. 28a. Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläu

biger.
Nr. 29. Vorläufiges Zahlungsverbot.
Nr. 29a. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an 

den Schuldner.
Nr. 30. Melderegister.
Nr. 31. Abmeldeschein.
Nr. 32. Anmeldeschein.
Nr. 32a. Zuzugsmeldung.
Nr. 32b. Fortzugsmeldung.
Nr. 32e. Fremdenmeldezettel.
Nr. 35. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.
Nr. 36s. Aerztl. Behandlungsschein für Kriegshinter

bliebene.
Nr. 36b. Zahn-Behandlungsschein für Kriegshinterblie

bene.

Abteilung 7^.
Nr. 1. Antrag aus Ausstellung eines Waffenscheines.
Nr. 2.
Nr. 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
Nr. 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Gei

steskranken usw. in eine Anstalt.
Nr. 5. Aerztl. Nachrichten Über einen Geisteskranken 

usw.
Nr. 6. Antrag aus Erteilung eines Wandergewerbe

scheines.
Nr. 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wan

dergewerbescheines.
Nr. 8. Personalbogen für die Begleitperson.
Nr. 9. Behördl. Bescheinigung über den Antragsteller.
Nr. 10. Katasterblatt für die gewerbliche Anlage.
Nr. 11. Führungsattest.
Nr. 12. Strafversügung.
Nr. 13. Verantwortliche Vernehmung.
Nr. 14. Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanz- 

lustbarkeit.

Nr. 15. Vorladung zur Vernehmung.
Nr. 16. Ursprungszeugnis zur Einfuhr von Pferden 

nach Deutschland.
Nr. 16s. Ursprungszeugnis (für Märkte).
Nr. 17. Strafaktenbogen.
Nr. 18. Paßverlängerungsschein.
Nr. 18s. Unfallanzeigen.
Nr. 19. Unsalluntersuchungs-Verhandlungen.
Nr. 20. Bauerlaubnis.
Nr. 20s. Todesbescheinigung.
Nr. 21. Beerdigungsschein.

Für Schiedsmänner:
Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
Nr. 2. Vorladung für den Verklagten.
Nr. 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden 
gebeten, bei Bestellung stets die Abteilung und Nummer 
anzugeben.

N. Pech L W Richert, Neuteich. ssss 
§it ÄnlM Mlh 7 
wem Sie Ihre Buchbinderarbeiten 

übertragen wollen

Wir fertigen in eigener 
Werkstatt alle Arten Ein
bände vom einfachen 
Schulbänke bis zum 
kompliz. Kontobuche

IN. «L küvNvrt

Wrihaalhiskarirn
u. Krippen

in großer Auswahl zu billigen Preisen bei

N. Pech öL Nichert, Neuteich.
Tierarzt Bargums 

gesetzlich geschütztes 
NkhWMWSMn 

ist nach glänzenden 
Nuevkeuuuugeu 

vieler? tuussudsv «rrgesetze 
usv Luudrvivte rr.Tievüvzte 

das 
rvirkstririste ttiigeziesev- 

mittsl bei allen Haustiere,r 
ttsius Waschung*«!

Nein* Evkältuirgsu nrehr?! 
Niederlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Eingefunden
hat sich bei dem Melker des 
Herrn Erich Ebettng-K«n- 
zendorf ein ca. 2Vz Ztr. 
schweres Schwein.

Dasselbe ist gegen Anzeige- 
und Futterkosten von dort 
abzuholen.

Der Amtsvorsteher.
.E. Willems.
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